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Im Bildungs- und Technologiezentrum  der Handwerkskammer zu Leipzig in Borsdorf werden 
überbetriebliche Lehrunterweisungen, Meisterlehrgänge und Fortbildungskurse  des Handwerks 
durchgeführt. 

  

Den Lehrgangsteilnehmern stehen in den verschiedenen Gewerken insgesamt 70 Werkstätten jeweils 
12 bis 16 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt das BTZ u.a. über 13 
Theorieräume, einen Hörsaal,   EDV-Kabinette und ein Internat.  

 

Im Gegensatz zu „normalen“ Werkstätten ist es im Rahmen der Ausbildung erforderlich, dass jeder 
Lehrgangsteilnehmer an seinem Ausbildungsplatz gleiche Bedingungen zur Verfügung hat. Dies ist 
insbesondere bei Abnahme von Prüfungen erforderlich. 

 

Die in der aktuellen Ausschreibung beinhalteten Lose dienen dem Ersatz und der Ergänzung der 
bestehenden Ausstattungen und müssen dieser Forderung Rechnung tragen. Daher sind in den 
Leistungsbeschreibungen Referenzmodelle mit technischen Daten und Maßen angegeben, die es den 
einzelnen Bietern ermöglichen, mit ihren Angeboten die Gleich-wertigkeit der angebotenen Modelle 
nachzuweisen. Hilfreich sind hier auf jeden Fall vorhandene Prospekte und Modellbeschreibungen, 
die dem eigentlichen Angebot beigefügt werden können. Die angebotenen Ausstattungsbestandteile 
müssen mind. mit CE-Kennzeichnung bzw. GS-Zeichen versehen sein. Darüber hinaus sind die 
anerkannten Regeln der Technik zu beachten (siehe Anlage). Weitere Anforderungen zu Sicherheit 
und Umweltschutz sind in den Leistungsbeschreibungen enthalten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Prospekte ein Angebot mit den erforderlichen Angaben nicht 
ersetzen können, sondern lediglich der zusätzlichen Information dienen. Auf eine eventuell 
notwendige Bemusterung gem. EVB wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

Einige Lose beinhalten neben der Lieferung auch Montageleistungen und Inbetriebnahme der 
Geräte.  Hier wird dringend auf die Möglichkeit der Besichtigung der Örtlichkeiten hingewiesen, die 
jedoch nur nach vorheriger Terminabsprache möglich ist. Entsprechende Hinweise finden Sie in den 
beigefügten Ausschreibungsunterlagen.  


